
. ~, 

,_~ ,.lelbt~tt zur Parlame1').tskol'1'e8JaefeJa;-..... -JJJT~:rP 11M 
, ; I 

212!A.B •. 

zu l'O/J 

D1e Abg.Dr.P te i t er und Gen,.sen hab~l1 aDJ 24.Februar 1954 ahdie 
Bundes:regienmgdie Anfrase ger$oht.et.-,.e1a..ate bel"eit 'sei, dahin zu wirken. 
dass jenen Beamten und Vertragsbedienstet~n des Bundes und den ihnen Gleichge­
stellten, bei denen siCh die Nichtanrechnung des Hemmungszeitraumes noch 
t,inarusiell auswirkt, mit Wirkung ab 'I.Jänner 1954 .auf den Ruhe(Versorgungs)­
genuss anzechenbare ~ersonalzu1agen in solcher Höhe gewährt w$rden, dass die 
durch die Nichtanrecbnung der Hemmungsjahre noch bestehende Bezugsminderung 
"ese1tigt wird. 

Htezu teilt Bundeskanzler Ing. Raa b mit. 
Das Bundeskanzleramt hat mit Genehmigung des Ministerrates vom 

S.Juli 1954 im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen Am 

,.Juli 1954 unter Zl.71.000-3/1954 ein Rundschreiben, betre:ttencl tiGehalts­
vorschUsse-Sonderregelung ", an alle Ressorts gerichtet. ~ieae8 Rundsohreiben. 
das auf ein Rundschreiben des Bundeskanzleramtes V8m ,.Juli 1954, Zl.10.eoo-,/ 
1954, betreffend vorbereitende Massnahmen zur Durohtührunr des Gesetzesbe­
schlusses über dienstrechtliche Massnahmen für vom NS-Geaetz betroffene 
iffentliche Bedienstete. Bezug nimmt, sieht vor, dass den Bundesbediensteten 
und den ihnen aleichßeste11ten, die von den Bestimmungen des § 19 Abs.l Itt.~,ep. 
Verbetsgesetz 1947 betreffen sind, Vorschüsse in der Höhe sewährt werden, dass 
die durch die Hemmung der Vorrückung bzw. dKrch die RUckreihung entstandene 
flnanaielle Benachteiligung behoben wird. 

gege~tändlichen 
Dureh diese Regelung ist auch der in der Antrage enthaltenen 

Am-egung Rechnung getragen.· 

~.-.- .... 
Dem Original der Anfr~beantwortung sind die 'eiden Rundschreiben 

Zl.71.OOO-3/54 und. Zl.70.S00-3/54 im Wortlaut beigeschloseen. 
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